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Pressekonferenz vom 6. Dezember 2004 

Umsetzung der neuen freiburgischen Verfassung
Vierjähriges Gesetzgebungsprogramm mit 68 Projekten
Die Umsetzung der neuen freiburgischen Verfassung ist eingeleitet. Sie ist Gegenstand eines Berichts des Staatsrats an den Grossen Rat, der diesen Montag in Freiburg an einer Pressekonferenz öffentlich gemacht wurde. Etwas über ein halbes Jahr nach der Annahme des neuen Grundgesetzes durch das Volk und etwas weniger als einen Monat vor dem Inkrafttreten gibt die Regierung bekannt, wie sie beabsichtigt, die Verfassung zu konkretisieren.

Kurz nach der Abstimmung vom 16. Mai 2004 ist für die Planung und die Koordinierung der Umsetzungsarbeiten ein Leitungsausschuss eingesetzt worden. Er wird vom Direktor der Institutionen, Pascal Corminboeuf, präsidiert. Für die Bestandesaufnahme vor den Medien war er vom Projektleiter, Denis Loertscher, und vom Sekretär, Antoine Geinoz, begleitet.
Der Leitungsausschuss hat die Auswirkungen der neuen Verfassungsbestimmungen auf die kantonale Gesetzgebung geprüft. Nach einer Vernehmlassung bei den Direktionen unterbreitete er dem Staatsrat Vorschläge. Der Staatsrat verabschiedete auf dieser Grundlage ein Gesetzgebungsprogramm, das 68 Projekte umfasst.
Der Staatsrat strebt eine kohärente Rechtsordnung an, die den Geist der neuen Verfassung möglichst getreu widerspiegelt. Er hat 37 Bereiche festgestellt, in denen die Verfassung zwingend Anpassungen erfordert, aber auch rund dreissig weitere, in denen Anpassungen möglich oder wünschbar sind. Der Verfassungsrat hat dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum gelassen.

Bei den zwingenden Anpassungen sind zwei Projekte schon im Gang: die Trennung des Sekretariats des Grossen Rates vom Staatsratssekretariat (das Gesetz ist im November 2004 verabschiedet worden) und die Einführung der politischen Rechte der Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene sowie der Auslandschweizerinnen und –schweizer auf Kantonsebene. Andere Projekte sind komplexer und umfangreicher und werden somit mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dazu gehören die nachhaltige Entwicklung, die Sprachen, die Mutterschaftsversicherung, die umfassende Familienpolitik und mehrere grosse Projekte, die das Gerichtswesen betreffen (System der Richterwahlen, Zusammenlegung des Kantonsgerichts und des Verwaltungsgerichts, Justizrat). 

Der fakultative Teil des Programms umfasst gewisse formelle Anpassungen, aber auch Fragen, die Anlass zu neuen Gesetzen geben könnten: Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden, territoriale Gliederung, Gemeindefusionen, Umwelt, Wählbarkeit von Ausländerinnen und Ausländern in richterliche Ämter.

Die finanziellen Auswirkungen der gesamten Umsetzung können noch nicht beziffert werden; dem Staatsrat ist aber daran gelegen, die Kosten zu begrenzen. Die Verfassung selbst enthält die Grundsätze, die eine Kostenexplosion verhindern: Wahrung eines ausgeglichenen Haushalts, regelmässige Überprüfung der Staatsausgaben, Subsidiaritätsprinzip. Die Regierung behält sich zudem die Möglichkeit vor, bei den fakultativen Projekten Prioritäten zu setzen.
Der Umsetzungsprozess wird vier Jahre dauern. Die Verfassung sieht nämlich vor, dass das gesamte kantonale Recht spätestens bis zum 1. Januar 2009 angepasst sein muss. Die Detailplanung wird zurzeit in den Direktionen überprüft. Der Leitungsausschuss wird alles daran setzen, damit Engpässe vermieden werden. Den Grossen Rat erwartet also eine gesetzgeberische Grossbaustelle, und bereits nächste Woche wird er erstmals Gelegenheit erhalten, sich dazu zu äussern, wenn er sich mit dem Bericht des Staatsrats befassen wird.

